
GEWERBEINFORMATION
Massage gem. § 94 Z 48 GewO 1994



Basisinformationen

Gewerbeart Reglementiertes Gewerbe

Fundstelle Befähigungsnachweis Verordnung BGBl. II Nr. 68/2003; Novelle BGBl. II
135/2009

Fundstelle Spezialbestimmungen Verordnung BGBl. II Nr. 262/2008

Befähigungsnachweis

Volltext
Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2008, wird verordnet:
Zugangsvoraussetzungen
§ 1. (1) Durch die folgenden Belege ist die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Massage
(§ 94 Z 48 GewO 1994), ausgenommen Shiatsu, Ayurveda-Wohlfühlpraktik, Tuina An Mo Praktik,
Tibetische Jamche-Kunye Praktik und andere ganzheitlich in sich geschlossene Systeme, als
erfüllt anzusehen:
Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2008, wird verordnet:
Zugangsvoraussetzungen
§ 1. (1) Durch die folgenden Belege ist die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Massage
(§ 94 Z 48 GewO 1994), ausgenommen Shiatsu, Ayurveda-Wohlfühlpraktik, Tuina An Mo Praktik,
Tibetische Jamche-Kunye Praktik und andere ganzheitlich in sich geschlossene Systeme, als
erfüllt anzusehen:
1. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Humanmedizin und eine
mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder
b) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Masseur, eine
nachfolgende mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit sowie den erfolgreichen Besuch des
in der Anlage 2 festgesetzten Lehrgangs über die weiterführende Fachausbildung der Masseure,
mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von eineinhalb Jahren der fachlichen Tätigkeit
begonnen hat, oder
c) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1 festgesetzten Lehrganges über
die Grundausbildung der Masseure, eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit sowie den
erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführende
Fachausbildung der Masseure, mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von zwei Jahren der
fachlichen Tätigkeit begonnen hat, oder
d) Zeugnisse über die erfolgreiche Ausbildung zum Heilbademeister und Heilmasseur oder zum
medizinischen Masseur, eine nachfolgende mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit sowie
den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführende
Fachausbildung der Masseure, mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von einem Jahr der
fachlichen Tätigkeit begonnen hat, oder
e) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer für das Gewerbe der Masseure einschlägigen,
mindestens zweijährigen berufsbildenden Schule, eine mindestens zweijährige fachliche
Tätigkeit sowie den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die
weiterführende Fachausbildung der Masseure, mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von
drei Jahren der fachlichen Tätigkeit begonnen hat, und
2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder
3. das Zeugnis über die erfolgreich absolvierte Ausbildung zum Physiotherapeuten oder
Heilmasseur und die Unternehmerprüfung. Unbeschadet § 23 Abs. 2 GewO 1994 entfällt die
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Unternehmerprüfung, wenn der Nachweis einer ununterbrochenen dreijährigen freiberuflichen
Tätigkeit als Physiotherapeut oder als Heilmasseur erbracht wird.
(2) Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 ist eine hauptberufliche, nicht im
Rahmen eines Lehrverhältnisses zurückgelegte Beschäftigung im Rahmen einer befugten
Berufsausübung zu verstehen; diese Beschäftigung muss überwiegend klassische Massage
sowie Reflexzonenmassage (Segmentmassage, Bindegewebsmassage, Fußreflexzonenmassage),
Akupunktmassage und Lymphdrainage zum Gegenstand haben.
§ 2. (1) Für eine auf das ganzheitlich in sich geschlossene System
1. Shiatsu beschränkte gewerbliche Tätigkeit ist die erfolgreiche Absolvierung des in der Anlage
3 festgelegten Ausbildungsprofils,
2. Ayurveda Wohlfühlpraktik beschränkte gewerbliche Tätigkeit ist die erfolgreiche
Absolvierung des in der Anlage 4 festgelegten Ausbildungsprofils,
3. Tuina An Mo Praktik beschränkte gewerbliche Tätigkeit ist die erfolgreiche Absolvierung des
in der Anlage 5 festgelegten Ausbildungsprofils erforderlich,
4. Tibetische Jamche-Kunye Praktik beschränkte gewerbliche Tätigkeit ist die erfolgreiche
Absolvierung des in der Anlage 6 festgelegten Ausbildungsprofils.
(2) Für die Ausübung anderer als im Abs. 1 genannter ganzheitlich in sich geschlossener Systeme
ist die erfolgreiche Absolvierung des in der Anlage 7 festgelegten Ausbildungsprofils erforderlich.
(3) Ausübungsberechtigte für ganzheitlich in sich geschlossene Systeme sind zur Vertiefung der in
der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten verpflichtet, innerhalb von jeweils fünf
Jahren, Fortbildungen in der Dauer von mindestens 40 Stunden zu besuchen. Über den Besuch
einer Fortbildung ist eine Bestätigung auszustellen.
Übergangsbestimmung
§ 3. (1) Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung des
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. März 1986, BGBl. Nr. 175, über den
Befähigungsnachweis für das gebundene Gewerbe der Masseure, in der Fassung der Verordnung
BGBl. Nr. 397/1989, oder gemäß der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche
Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für das gebundene Gewerbe der Masseure, BGBl.
Nr. 618/1993, erworben wurden, gelten als Zeugnisse gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 dieser Verordnung.
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft
Anlage 1
Lehrgang über die Grundausbildung der Massage

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen
Wirtschaft, am Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren berufsbildenden
Einrichtung zu absolvieren.

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen
Gegenstand angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken:

Gegenstand Mindestzahl der Lehrstunden
Anatomie Histologie, Allgemeine Pathologie 140
Hygiene 15
Erste Hilfe und Verbandstechnik 20
Pathologie 75
Thermo- und Ultraschallanwendungen,
Packungsanwendung

40

Einführung Massageanwendungen 50
Dokumentation 15
Grundlagen der Kommunikation 40
Massagetechniken einschließlich vertiefender
spezieller Anatomie und Pathologie

95

Praktische Übungen klassische Massage, BGM,
SM, FRZ, APM, ML

205
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Recht 10
1. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 705 zu betragen.
Anlage 2
Lehrgang über die weiterführende Fachausbildung der Masseure

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen
Wirtschaft, am Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren berufsbildenden
Einrichtung zu absolvieren.

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen
Gegenstand angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken:

Gegenstand                                                                           
                                                

Mindestzahl der Lehrstunden                    

Anatomie, Histologie, Allgemeine
Pathologie       

80

Erste Hilfe und Unfallverhütung 10
Hygiene 10
Balneologie einschließlich
Kurmittelanwendungen

10

Praktische Exkursion 20
1. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 130 zu betragen.
Anlage 3
Ausbildungsprofil für das ganzheitlich in sich geschlossene System Shiatsu
Gegenstand Mindestzahl der Lehrstunden
Allgemeine Theorie (Verständnis von Ki, Yin
und Yang, Fünf Elemente, Grundbegriffe der
Traditionellen Fernöstlichen Medizin uä. mehr)

40

Spezielle Shiatsu-Theorie (Meridiane,
Lokalisation und Indikationen von mindestens
100 Punkten, verbotene Punkte, spezielle
Punkte, Umgang mit Schwierigkeiten in Shiatsu-
Sitzungen uä. mehr)

80

Medizinisches Grundwissen Anatomie,
Physiologie, Kontraindikationen

60

Hygiene 15
Erste Hilfe 30
Behandlungstechniken (Arbeit aus dem Hara,
unterschiedliche Druck- und Shiatsu-Techniken,
Arbeit mit den klassischen Meridianen und/oder
dem Meridiansystem nach Masunaga, Sedieren
und Tonisieren, Meridiandehnungen uä. mehr)

180

Energetische Einschätzung des
Behandlungsaufbaus (Bo Shin, Bun Shin,
Mon Shin, Setsu Shin, Harakontrolle,
Rückenkontrolle, Meridiankontrolle uä. mehr)

115

Persönlichkeitsentwicklung und Schulung der
Wahrnehmung (Schulung von Selbstreflexion
und Wahrnehmung, Persönlichkeitsentwicklung
im Sinne der Shiatsu-Begegnung, begleitende
Gesprächsführung, ethische Grundlagen uä.
mehr)

100
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Übungspraxis (begleitende Fallanalysen,
Supervision)

30

Die gesamte theoretisch/praktische Ausbildung umfasst mindestens 650 Ausbildungsstunden
während einer Dauer von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 Shiatsu-Sitzungen
protokolliert nachgewiesen werden.
Anlage 4
Ausbildungsprofil für das ganzheitlich in sich geschlossene System Ayurveda Wohlfühlpraktik
Gegenstand Mindestzahl der Lehrstunden
Einführung, Schulmedizinische Grundlagen
Anatomie, Physiologie, Allgemeine Pathologie

130

Hygiene 20
Erste Hilfe 20
Ayurveda Theorie (Grundlagen von Ayurveda,
Grundbegriffe der ayurvedischen Energie- und
Elementenlehre, Grundlagen der Physiologie,
Gesundheitslehre nach ayurvedischen
Prinzipien, Grundlagen der ayurvedischen
Lebensregeln, Regenerationslehre und
Konstitutionslehre, Öl- und Produktkunde,
Ayurvedische Kräuterkunde)

210

Präventive Gesunderhaltung im Ayurveda 40
Ayurveda-Wohlfühlanwendungen und
deren Techniken (Durchführung von
Ganzkörperanwendungen, Teilanwendungen;
Ayurvedischer Schönheitspflege; Erkennen der
Anwendungsmöglichkeiten der entsprechenden
Ayurveda Wohlfühlanwendungen, Erstellen
eines Anwendungskonzepts, Erkennen
von Kontraindikationen der Ayurveda
Wohlfühlanwendungen)

180

Theoretische Grundlagen der ayurvedischen
Ernährung

45

Einführung in Yoga, Meditation, Atemtechniken,
Entspannungstechniken, Übungen in
Selbstwahrnehmung und Körperhaltung

75

Dokumentation und Ethik 15
Grundlagen der Kommunikation (Vermittlung
der ayurvedischen Grundprinzipien und
Klienten/-innengespräche)

20

Recht 10
Die gesamte theoretische und praktische Ausbildung umfasst mindestens 765 Ausbildungsstunden
während einer Dauer von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 Einzelanwendungen, davon
mindestens 50 unter Supervision, protokolliert nachgewiesen werden.
Anlage 5
Ausbildungsprofil für das ganzheitlich in sich geschlossene System Tuina An Mo Praktik
Gegenstand Mindestzahl der Lehrstunden
Einführung, Schulmedizinische Grundlagen
Anatomie, Physiologie, Allgemeine Pathologie

130

Hygiene 20
Erste Hilfe 20
Allgemeine Theorien (Geschichte der TCM,
philosophische Konzepte, Yin und Yang,

140
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Fünf Elemente, Substanzen, pathogene
Faktoren, Zang Fu/Innere Organe, Meridiane
und Akupunkturpunkte, Acht Leitkriterien,
Schichtenmodelle, Syndromlehre, funktionelle
und systematische Disbalancen)
Anwendungstechniken und Prinzipien
der TUINA AN MO Anwendungen sowie
Grundlagen damit in Zusammenhang stehender
Anwendungspraktiken (Erstellung und
Durchführung eines Anwendungskonzepts
unter Berücksichtigung der Techniken (AN-
Drücken, MO-Reiben, TUI-Schieben, ROU-
Friktion, CA-Reiben, NA-Greifen, NIE-Kneten,
YIN-Dehnen, JI-Zusammenpressen, CUO-Reiben
beidseitig und CHUH-Klopfen) und Prinzipien
der TUINA AN MO Anwendungen (BU-Tonsieren,
WEN-Wärmen, HE-Harmonisieren, TONG-
Regulieren, XIE-Sedieren, HAN-Schweißtreiben,
QING-Aufklären, Reinigen, SAN-Zerstreuen
uä) sowie der Einsatzmöglichkeiten und der
Dosierungsrichtlinien der Massagetechniken
sowie der Punkt- und Meridianstimulation;
Erkennen von Kontraindikationen der TUINA AN
MO Anwendungen)

280

Gesamtheitliches Wissen der Gesundheitspflege
(Grundlagen der chinesischen Kräuterlehre
zur Gesundheitspflege, Grundlagen der
chinesischen Ernährungslehre; Einführung
in Qi Gong zur Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit, Schulung der Wahrnehmung und
Entspannung; Grundlagen der Gesunderhaltung
nach den Richtlinien der chinesischen Medizin)

80

Dokumentation und Ethik 15
Recht 10
Praktische Übungen der Anwendungstechniken 80
Die gesamte theoretische und praktische Ausbildung umfasst mindestens 775 Ausbildungsstunden
während einer Dauer von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 dokumentierte Tuina An Mo
Anwendungen, davon mindestens 50 unter Supervision, nachgewiesen werden.
Anlage 6
Ausbildungsprofil für das ganzheitlich in sich geschlossene System Tibetische Jamche-Kunye
Praktik
Gegenstand Mindestzahl der Lehrstunden
1. Einführung, Schulmedizinische Grundlagen
Anatomie, Physiologie, Allgemeine Pathologie
Hygiene Erste Hilfe

130 20 20

2. Allgemeine Theorie und Prinzipien der
Traditionellen Tibetischen Medizin (TTM)
Einführung und Geschichte; Grundlagentexte
- die vier tibetischen Medizintantras &
Kommentare; der allegorische Baum; Lehre der
drei Nyes-pa (Körpersäfte/-energien); Theorie
der fünf Elemente; Ernährung & Lebensstil;
Körper-Geist Beziehungen; Bedeutung des bLa

160
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(Lebensenergie), Störungen der drei Nyes-
pa ausgleichen; traditionelle Anwendungen;
tibetische Kräuter- und Mineralienkunde
3. Tibetische Jamche-Kunye Praktik und ihre
Methoden (Anwendungstechniken) Allgemeine
Einführung; Geschichte & Entwicklung;
Erkennen der Anwendungsmöglichkeiten;
Erkennen der Kontraindikationen; Erstellen
eines Anwendungskonzepts; Durchführung von
Ganzkörperanwendungen; Durchführung von
Teilkörperanwendungen

270

4. Dokumentation und Ethik 15
5. Recht (ua. Abgrenzung zu den
gesetzlich geregelten Gesundheitsberufen
und deren Berufs-, Tätigkeits- und
Bezeichnungsvorbehalten)

10

6. Einführung in die buddhistische Meditation 30
7. Praktische Übungen der
Anwendungstechniken

130

Die gesamte theoretische und praktische Ausbildung umfasst mindestens 785 Ausbildungsstunden
während einer Dauer von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 dokumentierte Jamche-
Kunye Anwendungen, davon mindestens 50 unter Supervision, nachgewiesen werden.
Anlage 7
Ausbildungsprofil für andere ganzheitlich in sich geschlossene Systeme
Gegenstand Mindestzahl der Lehrstunden
Einführung, Schulmedizinische Grundlagen
Anatomie, Physiologie, Allgemeine Pathologie

130

Hygiene 20
Erste Hilfe 20
Allgemeine Theorie des ganzheitlich in sich
geschlossenen Systems

140

Anwendungstechniken des ganzheitlich in
sich geschlossenen Systems einschließlich
der Kontraindikationen bei entsprechenden
Anwendungen

260

Dokumentation und Ethik 15
Recht 10
Praktische Übungen der Anwendungstechniken 55
Die gesamte theoretische und praktische Ausbildung umfasst mindestens 650 Ausbildungsstunden
während einer Dauer von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 Anwendungen
dokumentiert nachgewiesen werden, davon mindestens 50 unter Supervision.
Befähigungsprüfungsordnung:
www.wko.at/service/bildung-lehre/Massage_Befaehigungspruefung.pdf

Spezialbestimmungen
Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Ausübungsregeln für
Fußpflege, Kosmetik und Massage durch Gewerbetreibende
StF: BGBl. II Nr. 262/2008
Auf Grund des § 69 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2008, wird verordnet:
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§ 1. Der Verordnung unterliegen die Ausübung von Tätigkeiten der reglementierten Gewerbe der
Fußpflege gemäß § 94 Z 23 GewO 1994, der Kosmetik (Schönheitspflege) gemäß § 94 Z 42 GewO
1994 und der Massage gemäß § 94 Z 48 GewO 1994.
§ 2. (1) Die Ausstattung der Betriebsstätte und die Arbeitsvorgänge haben den in der Anlage 1
angeschlossenen Anforderungen an die Hygiene zu entsprechen. Eine Erste-Hilfe-Ausstattung hat
vorhanden zu sein.
(2) Beim Piercen und Tätowieren sind ausschließlich sterile Geräte sowie Farben und Stoffe mit
Chargennummern zu verwenden, mit deren Gebrauch keine nachgewiesenen Gesundheitsrisiken
verbunden sind. Farben und Stoffe, die mit dem Körper in Berührung kommen, dürfen
unter Bedachtnahme auf die chemikalien- und arzneimittelrechtlichen Bestimmungen
keine gefährlichen Stoffe freisetzen. Die Geräte, Farben und Stoffe sind ausschließlich bei
Unternehmen zu beziehen, die zu deren Inverkehrbringen berechtigt sind.
§ 3. Die Abfallentsorgung hat gemäß Ö-Norm S2104 zu erfolgen (Anlage 2).
§ 4. Beim Piercen und Tätowieren ist die Einhaltung der Vorschriften über die Ausstattung
der Betriebsstätte gemäß § 2 Abs. 1 und über die zu verwendenden Geräte, Farben und
Stoffe gemäß § 2 Abs. 2, der Behörde gegenüber jährlich durch die Beibringung eines
Unbedenklichkeitsnachweises durch eine akkreditierte Stelle nachzuweisen, die über die
erforderliche personelle und infrastrukturelle Ausstattung verfügt.
§ 5. Die Dokumentation zur Unterweisung betreffend Mitarbeitergesundheit (Anlage 3) ist
vom Gewerbetreibenden zu führen und über einen Zeitraum von zehn Jahren verfügbar zu
halten. Nach erfolgter Unterweisung sowie einmal jährlich ist dem Mitarbeiter der Text der
Unterweisung in Kopie auszuhändigen. Die in Anlage 3 Z 5 enthaltenen Tätigkeitsbeschränkungen
gelten auch für den Gewerbeinhaber.
§ 6. Auch ein bloß einmaliger gravierender Verstoß gegen die Bestimmungen des § 2 Abs. 2
kann bewirken, dass der Gewerbetreibende die für die Ausübung des Gewerbes erforderliche
Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt. Die Nichtvorlage des Unbedenklichkeitsnachweises gilt als
gravierender Verstoß.
§ 7. Die Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises gemäß § 7 der Verordnung über
Ausübungsregeln für das Piercen und Tätowieren durch Kosmetik (Schönheitspflege)-
Gewerbetreibende, BGBl. II Nr. 141/2003, gilt bis zum 31. Dezember 2008 als Vorlage eines
Unbedenklichkeitsnachweises im Sinne dieser Verordnung.
§ 8. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen und gelten
sowohl für die männliche als auch für die weibliche Form.

Anlage 1
(§ 2 Abs. 1 )
Allgemeine Anforderungen an die Betriebsräume

1. Die Betriebsstätten müssen sauber und instand gehalten werden.
2. Die Betriebsstätten müssen so gestaltet sein, dass eine angemessene Reinigung und

gegebenenfalls eine Desinfektion möglich sind.
3. Es müssen in ausreichender Zahl Handwaschbecken (Warm- und Kaltwasserzufuhr) und

Toiletten vorhanden sein.
4. Die Waschbecken müssen mit Einmalhandtüchern und abdeckbarer Abwurfmöglichkeit

vorzugsweise mit Fußbedienung, Händewaschlotion (Seifenspender) und geeignetem
Händedesinfektionsmittel (Desinfektionsmittelspender mit Armbedienung) ausgestattet
sein.

5. Ein Waschbecken (Ausstattung siehe Punkt 4) muss in der Nähe des Arbeitsplatzes
vorhanden sein, ohne eine Kontaminationsgefahr für den eigentlichen Arbeitsplatz bzw. den
Kunden darzustellen.

6. Böden, Wände und Arbeitsflächen in unmittelbarem Nahebereich des Kunden sind in
einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reinigen und gegebenenfalls unter
Verwendung eines geeigneten Flächendesinfektionsmittels durch Wischdesinfektion zu
desinfizieren sein.
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7. Die Oberflächen der Arbeitsstühle, Arbeitsliegen etc. und jene Bereiche, die mit der Haut
des Kunden in Kontakt kommen, müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein.

8. Die Sanitärbereiche müssen sauber und instand gehalten werden.
9. Tiere dürfen sich nicht im Eingriffsraum/Arbeitsraum aufhalten.

Allgemeine Anforderungen an die Arbeitsgeräte

1. Die Arbeitsgeräte müssen leicht zu reinigen und gegebenenfalls desinfizierbar sein oder es
müssen Einmalprodukte verwendet werden.

2. Gereinigte und desinfizierte und/oder sterilisierte (einmalverpackte) Gerätschaften sind
staubgeschützt (keimarm) zu lagern.

3. Für die Entnahme von Cremen sind Wegwerfspatel oder Kunststoffspatel zu verwenden. Die
Kunststoffspatel sind nach jedem Gebrauch zu reinigen und desinfizieren.

4. Kugelsterilisatoren dürfen nicht verwendet werden. Bei Neuanschaffungen sind
Dampfsterilisatoren verpflichtend.

Allgemeine Anforderungen an die Personalhygiene

1. Die Beschäftigten haben ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit zu halten.
2. Vor Arbeitsantritt, nach jeder abgeschlossenen Tätigkeit, nach jeder Toilettenbenützung

und nach Schmutzarbeit sind Hände und Unterarme gründlich zu reinigen und
zu desinfizieren (hygienische Händedesinfektion); zum Trocknen der Hände sind
Einmalhandtücher zu verwenden.

3. Die Durchführenden müssen angemessene saubere Arbeitskleidung tragen.
4. Unbedingt sind Einmalhandschuhe bei Tätigkeiten zu tragen, die ein erhöhtes

Infektionsrisiko mit sich bringen.
5. Personen, die eine Infektionsgefahr für Kunden und/oder Mitarbeiter darstellen (siehe

Anlage 3: Dokumentierter Nachweis der Mitarbeitergesundheit), ist die Arbeit nicht zu
gestatten.

6. Soweit Verletzungen im Bereich der Hände und Unterarme der Arbeitnehmer eine Arbeit am
Kunden nicht ausschließen (siehe Anlage 3), sind sie mit wasserundurchlässigen Verbänden
abzudecken.

7. Verletzungen dürfen nur mit sterilen Verbänden und bakteriziden und fungiziden
Hautdesinfektionsmitteln (mit ausgewiesener Viruzidie) versorgt werden.

Allgemeine Anforderungen an die Reinigung/Desinfektion

1. Es müssen geeignete Vorrichtungen zum Reinigen und Desinfizieren der Arbeitsgeräte
vorhanden sein. Nach jedem Arbeitsgang sind die verwendeten Arbeitsgeräte zu
reinigen und zu desinfizieren (Vorzugsweise zur Vorreinigung und Desinfektion in einem
Ultraschallbad unter Verwendung eines geeigneten Instrumentendesinfektionsmittels,
dessen Wirkungsweise bakterizid, fungizid und virusinaktivierend sein muss).

2. Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist besonders auf die richtige Einwirkzeit und
auf die vom Hersteller vorgeschriebene Anwendungskonzentration sowie die allgemeinen
Anwendungshinweise zu achten. Für die jeweiligen Desinfektionsmittel sind geeignete
Schutzhandschuhe bereitzustellen. Hautpflegepräparate sind zur Verfügung zu stellen.

3. Immer zu desinfizieren sind Arbeitsgeräte (Instrumentendesinfektion) und Flächen
(gezielte Wischdesinfektion), die mit Blut oder potentiell infektiösen Materialien bzw.
Körperflüssigkeiten kontaminiert wurden.

4. Die Liege- und Sitzflächen der Behandlungsräume bzw. die Flächen, die mit der Haut
des Kunden in Kontakt kommen, müssen nach jeder Benützung gereinigt und desinfiziert
werden.
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5. Zur Wund- und Hautdesinfektion sind nur sterile Einmaltupfer und geeignete Wund- bzw.
Hautdesinfektionsmittel zu verwenden.

6. Stoffhandtücher, Stoffwischtücher und wieder verwendbare Haushaltsreinigungsschwämme
müssen täglich einer thermischen Desinfektion (Kochwäscheprogramm) zugeführt werden
und dürfen nur einmal vor der thermischen Desinfektion verwendet werden.

7. Als Desinfektionsmittel dürfen nur Produkte aus der Expertenliste der "Österreichischen
Gesellschaft für Mikrobiologie und Präventivmedizin" (ÖGHMP) oder des "Verbundes für
angewandte Hygiene" (VAH) verwendet werden.

8. Fußböden sind an Arbeitstagen bzw. nach Bedarf einer Reinigung zu unterziehen.

Mobile Dienste (Hausbesuche)

Für Hausbesuche gelten grundsätzlich die gleichen Hygienevorgaben wie für den
Gewerbestandort mit Ausnahme der Punkte:
Punkt 1 bis 9 der "Allgemeinen Anforderungen an die Betriebsräume",
Punkt 8 der "Allgemeinen Anforderungen an die Reinigung/Desinfektion",
Punkt 1 und 2 der "Speziellen Anforderungen an die Betriebsräume für das Piercen, Tätowieren
und Permanent Make-up durch Kosmetik (Schönheitspflege)-Gewerbetreibende", wobei ein
geeignetes alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Verfügung stehen muss sowie Punkt 1 und
3 der "Abfälle".
Für Messen (z.B. Tattoo-Conventions) gelten grundsätzlich die gleichen Hygienevorgaben wie für
den Gewerbestandort mit Ausnahme der Punkte:
Punkt 1 bis 6 und 8 der "Allgemeinen Anforderungen an die Betriebsräume"
Punkt 1 und 2 der "Speziellen Anforderungen an die Betriebsräume für das Piercen, Tätowieren
und Permanent Make-up durch Kosmetik (Schönheitspflege)-Gewerbetreibende" wobei ein
geeignetes alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Verfügung stehen muss.
 
Abfälle

1. Abfälle sind in Vorrichtungen mit eingespannten Kunststoffsäcken zu sammeln und müssen
abgedeckt und mit Fußbedienung ausgestattet sein.

2. Spitze und scharfe Gegenstände müssen so entsorgt werden, dass von ihnen weder innerhalb
des Betriebes noch außerhalb eine Verletzungsgefahr ausgehen kann. Hierzu sind die
Gegenstände in einem flüssigkeitsdichten, durchstichsicheren, undurchsichtigen und
verschließbaren Behälter zu verbringen.

3. Die Abfälle müssen täglich entsorgt werden.

Schulung/Dokumentation

1. Der Gewerbeinhaber oder Geschäftsführer hat zu gewährleisten, dass Personen, die in
diesem Bereich arbeiten, entsprechend ihrer Tätigkeit überwacht und in Fragen der Hygiene
sowie der zu verwendenden Hautpflege mindestens einmal jährlich unterwiesen werden.
Die Schulungsmaßnahmen sind zu dokumentieren.

2. Ein Reinigungs- und Desinfektionsplan ist zu erstellen. In diesem sind festzuschreiben:
Das Objekt, das desinfiziert werden soll, die Art der Reinigung und/oder Desinfektion,
das dazu erforderliche Arbeitsmittel/Desinfektionsmittel, Einwirkzeit und Konzentration
des Desinfektionsmittels, der Zeitpunkt bzw. Rhythmus der hygienischen Maßnahmen, die
verantwortliche bzw. ausführende Person.

3. Die Einhaltung des Reinigungs- und Desinfektionsplans ist zu dokumentieren.
4. Der Gewerbetreibende hat dafür Sorge zu tragen, dass der Durchführende über ein

ausreichendes Wissen verfügt, um die Dienstleistung sachgerecht zu erbringen und auf
Komplikationen adäquat zu reagieren.
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Spezielle Anforderungen an die Betriebsräume für das Piercen, Tätowieren und Permanent
Make-up durch Kosmetik (Schönheitspflege)-Gewerbetreibende

1. Die Einrichtung des Eingriffsraumes ist auf das Notwendigste zu beschränken.
2. Der Eingriffsraum ist von anderen Räumlichkeiten (z.B. Warte- oder Durchgangsräumen)

abzutrennen.

Spezielle Anforderungen an die Arbeitsgeräte für das Piercen, Tätowieren und Permanent
Make-up durch Kosmetik (Schönheitspflege)-Gewerbetreibende

1. Es müssen geeignete Vorrichtungen zum Reinigen, Desinfizieren und zur Sterilisation von
Arbeitsgeräten vorhanden sein. Werden in einem Institut ausnahmslos Einmalprodukte
eingesetzt, dann sind Sterilisatoren und die damit verbundene jährliche Überprüfung des
Sterilisators und die Sterilisationsdokumentation nicht notwendig.

2. Die Arbeitsgeräte (z.B. Nadeln, Collins-, Förster-, Williams-, Duval-, Penningtonklemmen,
Pinzetten, Ringbiegezangen, Ringöffner, Scheren, Schwammzangen usw.) soweit
erforderlich, müssen sterilisierbar sein oder es müssen sterile Einmalprodukte verwendet
werden.

3. Immer zu sterilisieren sind wieder verwendbare Arbeitsgeräte, die mit Blut, Serum oder
Sekreten (z.B. Speichel) kontaminiert wurden. Als Sterilisationsverfahren kommen nur der
Heißluftsterilisator und Dampfsterilisator in Betracht.

4. Die im Heißluftsterilisator erreichbare Temperatur muss mindestens 180 ° C betragen
und eine Einwirkzeit (Abtötungszeit) von mindestens 30 Minuten garantieren. Bei jedem
Sterilisationsvorgang ist ein geeigneter chemischer Farbindikator zur Sichtkontrolle
einzusetzen. Zu berücksichtigen ist, dass die Erwärmungszeit, Ausgleichszeit,
Sicherheitszuschlag und Abkühlzeit die Prozessdauer verlängern.

5. Im Dampfsterilisator ist ebenso nach Ablauf der Anheiz- und Ausgleichszeit eine Einwirkzeit
(Abtötungszeit) von mindestens 15 Minuten bei gesättigtem und gespanntem Dampf
mit der Temperatur von 121° C oder mindestens drei Minuten bei 134° C einzuhalten.
Die Trocknungs- bzw. Abkühlzeit verlängert die Prozessdauer zusätzlich. Bei jedem
Sterilisationsvorgang ist ein geeigneter chemischer Indikator zur Sichtkontrolle einzusetzen.

6. Einmal jährlich ist mit einem geeigneten biologischen Testverfahren durch eine
akkreditierte Stelle für Mikrobiologie eine mikrobiologische Überprüfung des
Dampfsterilisators und/oder des Heißluftsterilisators durchzuführen (Verwendung eines
biologischen Indikators/Prüfkeimes, wie z.B. Sporen von Bacillus stearothermophilus oder
andere Stämme bzw. Keime gleicher Resistenz bei Dampfsterilisatoren und Sporen von
Bacillus subtilis oder andere Stämme gleicher Resistenz bei Heißluftsterilisatoren).

7. Sämtliches Sterilisiergut ist in einer geeigneten Verpackung zu sterilisieren (bei Dampf- und
Heißluftsterilisation).

8. Die sterilisierten Arbeitsgeräte sind keimarm (staubgeschützt und trocken) zu lagern.
9. Sterilgut ohne Lagerverpackung darf unter diesen Bedingungen (Punkt 8) maximal sechs

Monate gelagert werden; in der Lagerverpackung gelten die vom Hersteller angegebenen
Verfalldaten.

10. Verschmutzte oder feuchte Instrumente (nach der Sterilisation) sind als unsteril zu
betrachten. Deren Verwendung ist unzulässig.

11. Bei jedem Sterilisator ist eine detaillierte Betriebsanweisung zur sicheren Bedienung des
Geräts und zur wirksamen Sterilisationsdurchführung auszuhängen.

12. Für jede Sterilisation ist mit Unterschrift des Verantwortlichen zu dokumentieren: Datum,
Art des Sterilgutes, eingehaltene und kontrollierte Verfahrensparameter, Beginn und Ende
der Sterilisierzeit (Abtötungszeit). Die Dokumentation ist für zehn Jahre verfügbar zu
halten.

13. Farben müssen vor Ultraviolettstrahlung (z.B. nicht sichtbarer Anteil des Sonnenlichtes)
geschützt aufbewahrt werden.

14. Farbkappen dürfen nur einmal verwendet werden.
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Spezielle Anforderungen an die Implantate für das Piercen durch Gewerbetreibende

Alle Implantate müssen

1. steril,
2. nicht allergisierend,
3. gut verträglich und
4. nicht toxisch sein.

Spezielle Anforderungen an die Farben für das Tätowieren durch Permanent Make-up durch
Gewerbetreibende

1. Verwendete Farben müssen zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit mindestens mit der
Produktbezeichnung, Chargennummer, Haltbarkeitsdatum und den Herstellerangaben
versehen sein.

2. Die Farben müssen vom Hersteller steril in Verkehr gebracht werden.

Spezielle Anforderungen an die Vorbereitung und Nachsorge des Kunden für das Piercen,
Tätowieren und Permanent Make-up durch Kosmetik (Schönheitspflege)-Gewerbetreibende

1. Die benötigten Instrumente bzw. Implantate müssen auf einer sterilen Unterlage
bereitgestellt werden.

2. Das Eingriffsgebiet ist soweit freizulegen, dass eine Kontamination durch Kleidungsstücke
zuverlässig vermieden wird.

3. Der unmittelbare Eingriffsbereich und seine Umgebung sind bakterizid, fungizid und
virozidwirksam mit einem geeigneten Hautdesinfektionsmittel zu desinfizieren bzw. vorher
nötigenfalls zu reinigen.

4. Bei Rasuren sind Einmalrasierer zu verwenden, wobei das Einschäumen oder Benetzen mit
Flüssigkeiten vor der Rasur nicht anzuraten ist. Nach der Rasur ist eine Desinfektion des
betroffenen Hautbereiches durchzuführen und der Einmalrasierer zu entsorgen.

5. Im Nasen- Rachenraum (z.B. Zungenpiercing) ist immer eine Schleimhautdesinfektion
durchzuführen, um eine teilweise Verringerung der Keimbelastung zu erreichen.

6. Bei Bedarf ist ein steriler Verband oder Wundschnellverband anzulegen.
7. Eine geeignete Nachsorge und Behandlung, gegebenenfalls die Überweisung in eine

entsprechende Klinik oder Praxis (bei Komplikationen), sollte jederzeit (auch nachts)
sichergestellt sein.

Spezielle Anforderungen an die Personalhygiene für das Piercen, Tätowieren und Permanent
Make-up durch Kosmetik (Schönheitspflege)-Gewerbetreibende

1. Bei Arbeiten am Kunden sind immer sterile Einmalhandschuhe zu verwenden.
2. Als Eigenschutz sind gegebenenfalls Schutzbrillen und/oder Mundschutz zu tragen.
3. Kopfhaare des Kunden und des Durchführenden sind gegebenenfalls mit einem geeigneten

Schutz vollständig zu verdecken. Langes Kopfhaar ist zusammenzubinden.
4. Durch entsprechende Arbeitskleidung muss eine Übertragung (z.B. im Armbereich) von

Infektionserregern verhindert werden.
5. Die Durchführenden müssen gegen Hepatitis B geimpft sein.

Spezielle Anforderungen an die Reinigung/Desinfektion für das Piercen, Tätowieren und
Permanent Make-up durch Kosmetik (Schönheitspflege)-Gewerbetreibende
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1. Es sind immer alle kundennahen Bereiche, Arbeitsgeräte und Hilfsmittel z.B. die
Behandlungsliegen und Stühle, Stühle für den Durchführenden (Sesselunterseite beachten),
Arbeitsflächen, Farbflaschen, Lupenleuchten, Sprüh- und Desinfektionsmittelfalschen,
Markierungsstifte (Hautmarker), Einmalfarbbehälter/Farbkappen, vor dem Beginn
der Arbeiten am Kunden zu reinigen und mit einem geeigneten alkoholischen
Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren (Wischdesinfektion).

2. Ein Informationsblatt zu Stichverletzungen mit infektiösem Material muss im Betrieb
aufliegen und den Mitarbeitern dokumentiert zur Kenntnis gebracht werden.

Spezielle Anforderungen an die Arbeitsgeräte für Masseure

1. Elektroden und deren Umhüllungen müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein und
dürfen keine schädlichen Stoffe abgeben.

2. APM (Akkupunktmassage)-Stäbchen dürfen nicht aus Holz sein.

Spezielle Anforderungen an die Reinigung/Desinfektion für Masseure

1. Nach jeder Benützung des Massagetisches muss die Auflage gewechselt werden und es muss
die Liegefläche, der Kopfteil und die Massagerolle gereinigt und mit einem geeigneten
alkoholischen Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden (Wischdesinfektion).

2. APM-Stäbchen, Elektroden und deren Umhüllungen, Wärmeträger bei der Balneoanwendung
müssen nach jeder Behandlung gereinigt und desinfiziert werden.

Spezielle Anforderungen an die Arbeitsgeräte für Kosmetiker

1. Elektroden und deren Umhüllungen müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein und
nach jeder Benützung gereinigt und desinfiziert werden.

2. Die Arbeitsgeräte (z.B. Scheren, Nagelzangen, Hautzangen, Feilen) müssen chemisch
und thermische desinfizierbar sein und nach der Anwendung chemisch oder thermisch
desinfiziert werden oder es müssen Einmalprodukte verwendet werden, die nach jeder
Anwendung ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

3. Die Harzpatronen können mehrfach verwendet werden, wenn das Harz vor dem Einsatz
mindestens eine Stunde bei Maximaltemperatur in der intakten Ladestation erhitzt worden
ist, die Haarentfernung bei intakter Haut durchgeführt wird und die Haut vorgereinigt und
mit einem geeigneten Hautdesinfektionsmittel desinfiziert wurde und der Rollaufsatz vor
der Anwendung gereinigt und desinfiziert wurde.

Spezielle Anforderungen an die Personalhygiene für Kosmetiker

1. Bei der Behandlung mit Fruchtsäure müssen Einmalhandschuhe verwendet werden.
2. Bei Schleifarbeiten (z.B. Nagelschleifarbeiten beim Nageldesign) sind als Eigenschutz

Schutzbrillen und Mundschutz zu tragen.

Spezielle Anforderungen an die Reinigung/Desinfektion für Kosmetiker

1. Kosmetikschwämme und Stoffkompressen müssen nach jedem Gebrauch einer thermischen
Desinfektion (Kochwäscheprogramm) zugeführt werden.

2. Der Filzring des Vernebelungsstückes des Bedampfungsgerätes muss täglich gereinigt und
desinfiziert werden.
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3. Bei der Verwendung von Pinseln (dekorative Kosmetik), Peelingbürsten (apperative
Kosmetik) sind diese nach jeder Anwendung zu reinigen und zu desinfizieren und zu
trocknen.

4. Bei Schlankheitsbehandlungen sind die Bandagen nach jedem Kunden thermisch zu reinigen
und zu desinfizieren (Kochwäscheprogramm). Kunststoffanzüge (z.B. Neoprenanzüge) sind
nach jeder Verwendung zu reinigen und zu desinfizieren.

Spezielle Anforderungen an die Arbeitsgeräte für die Fußpflege

1. Die Arbeitsgeräte (z.B. Scheren, Nagelzangen, Hautzangen, Klingenhalter, Hohlhandmeißel,
Fräser, Feilen) müssen chemisch oder thermisch desinfizierbar sein und nach der
Anwendung chemisch oder thermisch desinfiziert werden oder es müssen Einmalprodukte
verwendetwerden, die nach jeder Anwendung ordnungsmäßig zu entsorgen sind.

2. Es dürfen nur sterilverpackte Einmalklingen verwendet werden.

 
Spezielle Anforderungen an die Personalhygiene für Fußpfleger

1. Als Eigenschutz sind Schutzbrillen und Mundschutz bei Schleifarbeiten (Nagelschleifarbeiten)
zu tragen.

2. Bei Arbeiten am Kunden in der Fußpflege sind immer Einmalhandschuhe zu tragen.

Spezielle Anforderungen an die Reinigung/Desinfektion für Fußpfleger

1. Spezielle Fußpflegewannen und die Fußstützen des Behandlungsstuhles sind nach jeder
Benützung zu reinigen und zu desinfizieren.

2. Bei der Behandlung von Folgeerscheinungen von Nagelpilzerkrankungen (Staubbelastung und
dadurch Verbreitung des Nagelpilzes über die Nagel- und Hautschuppen) ist nach dem Ende
der Behandlung eine gründliche Reinigung und Desinfektion aller kontaminierten Flächen
(z.B. auch belastete Bereiche des Bodens) vorzunehmen.

Spezielle Anforderungen an die Reinigung/Desinfektion für Shiatsu

Nach jeder Benützung der Shiatsumatte muss die Liegefläche gereinigt und mit einem
geeigneten alkoholischen Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden (Wischdesinfektion)
oder die Auflage (Leintuch) gewechselt werden.

Anlage 2
(Anm.: Anlage 2 wird nicht darstellt, es wird auf die Kundmachung des BGBl. im RIS verwiesen:)
Bundesgesetzblatt II Nr. 262/2008
                                                         
Anlage 3
Dokumentation zur Unterweisung betreffend Mitarbeitergesundheit
Firma:
(Firmenwortlaut)
(Adresse)

Der Unterzeichnete:
(Name, Geburtsdatum des Arbeitnehmers)

1. Der Unterzeichnete bestätigt über folgende Inhalte belehrt worden zu sein:

Massage gem. § 94 Z 48 GewO 1994 30.04.2021 | Seite 14 von 18



Bei ihrer Tätigkeit im Umgang mit Kunden können Mitarbeiter Krankheitserreger auf diese
übertragen, wenn sie nachstehende Anzeichen bestimmter Krankheiten aufweisen oder solche
vor einiger Zeit an sich festgestellt haben.
2. In diesen Fällen müssen sie dem Gewerbeinhaber bzw. dem gewerberechtlichen
Geschäftsführer unverzüglich über das Vorliegen einer Krankheit Meldung erstatten, wenn sie
folgende Anzeichen einer Krankheit an sich bemerken oder bemerkt haben:

• Durchfall mit mehr als zwei dünnflüssigen Stühlen pro Tag, gegebenenfalls mit Übelkeit,
Erbrechen, Fieber oder Bauchkrämpfen (Verdacht auf bakterielle Ruhr, Salmonelleninfektion
oder andere bakterielle Erkrankungen)

• blutig schleimige Durchfälle, Bauchkrämpfe, gewöhnlich ohne Fieber (Amöbenruhr)
schweres Fieber mit starken Bauch- oder Gelenksschmerzen, wobei nach mehreren Tagen
Verstopfung und später erbsbreiartige Durchfälle auftreten (Verdacht auf Typhus)

• "reiswasserartige" Durchfälle (leicht getrübte, nahezu farblose Flüssigkeit mit kleinen
Schleimflocken) mit hohem Flüssigkeitsverlust (Verdacht auf Cholera)

• Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel mit Schwäche und Appetitlosigkeit (Verdacht auf
Hepatitis)

• infizierte Wunden oder offene Stellen von Hauterkrankungen (gerötet, schmierig belegt,
nässend oder geschwollen) an den Händen

• lang anhaltender chronischer Husten mit Auswurf und Gewichtsverlust, Nachtschweiß usw.
(Verdacht auf Tuberkulose)

• stark juckende Hautveränderungen (Verdacht auf Skabies d. H. Krätze)

3. Auch nach Abklingen der Krankheitserscheinungen können bestimmte Krankheitserreger
ausgeschieden werden.
 
4. Tritt oder trat eine der unter Pkt. 2 genannten Krankheitszeichen auf, muss ohne unnötigen
Aufschub unbedingt Rat des Haus- oder Arbeitsmediziners in Anspruch genommen werden. Dieser
ist über die Tätigkeit im Rahmen des beruflichen Umganges mit Kunden zu informieren.
 
5. Personen, die an übertragbaren Krankheiten leiden oder bei denen ein diesbezüglicher
Verdacht besteht, die infizierte Wunden aufweisen, die an Hautkrankheiten leiden oder
bestimmte Krankheitserreger ausscheiden, dürfen nicht tätig sein, wenn sie bei ihrer Tätigkeit
mit Kunden sowie mit den dabei verwendeten Bedarfsgegenständen und Werkzeugen so (direkt
oder indirekt) in Berührung kommen, dass eine Übertragung von Krankheitserregern auf Kunden
zu befürchten ist.
 
6. Die/Der Unterfertigte erklärt, dass ihr/ihm - seine Person betreffend - zum Zeitpunkt der
Unter fertigung keine Tatsachen für Tätigkeitshindernisse im Sinne dieser Leitlinie bekannt sind.
 
Datum:                 Unterschrift:

Berufsumfang
Der gewerbliche Masseur ist ausschließlich präventiv am Gesunden tätig. Ein Arbeiten am
Kranken ist dem Heilmasseur vorbehalten.
1. Erstellung von Sicht- und Tastbefunden
2. Anwendung der Klassischen Massage
3. Anwendung der Reflexzonenmassage
4. Anwendung der Segmentmassage
5. Anwendung der Bindegewebsmassage
6. Anwendung von Asiatischen Massagetechniken (z.B. Akupunktmassage) mit Ausnahme der
ganzheitlich in sich geschlossenen Systeme (Shiatsu, Tuina An Mo, Ayurveda Wohlfühlpraktiker)
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7. Anwendung der Lymphdrainage
8. Anwendung der Sportmassage
9. Anwendung sonstiger gebräuchlicher Massagen
10. Verabreichen von Unterwassermassagen
11. Anwendung von apparativen Massagen, Bestrahlung
12. Durchführung von Bewegungsübungen - Atemübungen
13. Aufbereitung und Vorbereitung von Packungen, Wickeln und Kompressen
14. Anwendung von Wirkstoffpräparaten in der Massage
15. Anwendung der Aromatherapie
16. Durchführung von Zellulitebehandlungen manuell und apparativ
 
Übersicht über die bestehenden Massageberufe:

• Gewerblicher Masseur
• Medizinischer Masseur
• Heilmasseur

 
Zusammenfassung Massageberufe:
www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/fusspfleger-kosmetiker-masseure/Zusammenfassung-
Massageberufe-Mai-2015.pdf

Branchen- und Fachgruppeninformationen

120 Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure Tirol

Fachgruppengeschäftsführer/-in

Mag. Patrick Rauter

Adresse: Wilhelm-Greil-Straße 7
6020 Innsbruck

Zimmer: W309
Telefon: +43 5 90 905 1403
Fax: +43 5 90 905 51403
E-Mail: patrick.rauter@wktirol.at

Innungsmeisterin Astrid Westerthaler

Innungsmeister-Stv. Thomas Goller
Claudia Pali

Grundumlageninformation
Pro Mitglied ein fester Betrag                                             € 0,00
 
Pro Mitglied ein fester Betrag differenziert der Höhe nach
für die nachfolgenden Berufszweige                                    € 0,00
 
Pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Betriebsstätte ein
fester Betrag in allen nachfolgenden Berufszweigen            € 130,00
Die Berechnung erfolgt jedoch zumindest auf Basis
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einer Betriebsstätte.

Beim Zusammentreffen mehrerer Berufszweige an
einer Betriebsstätte fällt der Betrag nur einmal an.

Die Sozialversicherungssumme des vorangegangenen
Jahres mit einem Hebesatz für alle nachfolgenden Berufs
zweige (Höchstbetrag für die Bemessung € 30.000,00)       5,00 ‰
a) Kosmetiker,
b) Handpfleger,
 
 
c) Masseure,
d) Fußpfleger,
e) Modellieren von Fingernägeln (Nagelstudio -Teilgewerbe),
f) Heilmasseure,
g) Piercer,
h) Tätowierer,
i) Visagisten,
j) Schlankheitsstudios,
k) Massagen nach ganzheitlich in sich geschlossenen
    Systemen (wie z.B. Shiatsu, Ayurveda, Tuina),
l) Permanentmakeup,
m) Kosmetische Wickeltechniken sowie
n) Haarentfernung mittels Harz, Lichtquellen usw.
o) alle sonstigen Berufszweige
 
Ruht die (ruhen alle) gemäß § 2 Abs. 1 WKG mitglied

schaftsbegründende(n) Berechtigung(en) für die gesamte

Periode der Mitgliedschaft im Kalenderjahr,

ist folgender Betrag zu entrichten                    € 65,00
                
keine Staffelung nach der Rechtsform

Wer erstmalig durch eine Berechtigung oder den rechtmäßigen und selbständigen Betrieb
einer Unternehmung eine Kammermitgliedschaft erwirbt, ist im darauffolgenden Kalenderjahr
von der Pflicht zur Entrichtung der Grundumlage befreit. Dies gilt nicht im Fall einer
Rechtsformänderung oder Umgründung.

Berufszweige
0100 - Kosmetiker
0200 - Handpfleger
0300 - Masseure
0400 - Fußpfleger
0500 - Modellieren von Fingernägeln (Nagelstudio)
0600 - Heilmasseure
0700 - Piercer
0800 - Tätowierer
0900 - Visagisten
1000 - Schlankheitsstudios
1100 - Massagen nach ganzheitlich in sich geschlossenen Systemen
1200 - Permanentmakeup
1300 - Kosmetische Wickeltechniken
1400 - Haarentfernung mittels Harz, Lichtquellen usw.
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Österreichweite Brancheninformationen

Links
Branchendaten Bundesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure (120)

Österreichweite Anmerkungen

Anmerkungen ohne Gewähr (extern)
Gütesiegel "staatlich geprüft"
Gewerbebetriebe, deren Inhaber oder gewerberechtlicher Geschäftsführer eine staatliche
Befähigungsprüfung für Gewerbe mit Qualifikationserfordernis (ausgenommen Handwerke)
erfolgreich abgelegt hat, dürfen bei der Namensführung und bei der Bezeichnung der
Betriebsstätte den Begriff "staatlich geprüft" verwenden.
Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat dazu die Verordnung über
ein Gütesiegel für reglementierte Gewerbe, die keine Handwerke sind, BGBl. II Nr. 362/2019 vom
29.11.2019, erlassen.
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2019/362/20191129

Das Gründerinformationssystem (GIS) und darin enthaltene Gewerbeinformationen sind urheberrechtlich geschützt. Die
Informationen sind nur für Ihre persönliche Verwendung als Gründer bestimmt. Jede weitergehende Nutzung, jede Form von
gewerblicher Nutzung und jede Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder in überarbeiteter Form) ohne Zustimmung Ihrer
Wirtschaftskammer ist untersagt.
Die Inhalte des GIS dürfen nicht abgeändert werden. Sämtliche Ausdrucke sind mit dem Logo des Gründerservice der
Wirtschaftskammer gekennzeichnet.
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass durch den Zugang zum GIS keine Rechte, welcher Art auch immer, an den
Immaterialgüterrechten der Wirtschaftskammern Österreichs, insbesondere an der Datenbank des GIS selbst, übertragen werden.

Soweit in den Gewerbeinformationen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf
Frauen und Männer in gleicher Weise.

Die im GIS enthaltenen Gewerbeinformationen wurden von den Wirtschaftskammern Österreichs mit größter Sorgfalt erstellt und
werden regelmäßig aktualisiert. Die Angaben dienen der Erstinformation und ersetzen keinesfalls eine eingehende gewerberechtliche
Beratung. Für Schäden, die infolge mangelnder Geeignetheit von Informationen zu einem bestimmten Zweck, Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit oder zeitliche bzw. inhaltliche Überholung eintreten, kann trotz aller Sorgfalt keine Haftung übernommen werden.
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